
 

 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Sinn (Gewässer-km 0,000 bis 28,500) 
im Gebiet der Städte Gemünden a. Main und Rieneck, der Märkte Burgsinn und 
Obersinn und der Gemeinde Mittelsinn 
 
 
 
 

Darstellung der Rechtslage  
 
In dem durch Rechtsverordnung festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist gemäß §§ 78 
Absätze 1 und 4, 78a Abs. 1 und 78c WHG folgendes untersagt: 
 
1. die Ausweisung von neuen Baugebieten im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, sofern die Ausweisung nicht 
ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient; ausgenommen sind auch 
Bauleitpläne für Häfen und Werften,  
 

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des 
Baugesetzbuches; gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes sowie 
des Messwesens,  

 
3. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 

behindern können,  
 

4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei 
denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
eingesetzt werden,  

 
5. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  

 
6. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den 

Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können,  
 

7. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
 

8. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 
vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG 
entgegenstehen,  

 
9. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart, 

 
10. die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen. 
 
 
Die vorstehend unter Nr. 3 bis 9 genannten Verbote gelten nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung 
oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses auf 
Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die für den Betrieb 
von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich 
sind.  
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Das Landratsamt Main-Spessart kann abweichend von der o.g. Nr. 1 die Ausweisung neuer 
Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  
 
 
 
Das Landratsamt Main-Spessart kann abweichend von der o.g. Nr. 2 die Errichtung oder 
Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs im 
Einzelfall genehmigen, wenn das Vorhaben  
 
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,  
 
2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  
 
3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  
 
4. hochwasserangepasst ausgeführt wird  
 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können.  
 
 
 
Das Landratsamt Main-Spessart kann im Einzelfall Maßnahmen nach den o.g. Nrn. 3 bis 9 
zulassen, wenn  
 
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  
 
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden und  
 
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu 
befürchten sind  
 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können. 
 
 
 
Das Landratsamt Main-Spessart kann im Einzelfall Maßnahmen nach der o.g. Nr. 10 zulassen, 
wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zu Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet 
wird.  
 
Heizölverbraucheranlagen die am 05. Januar 2018 in festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten vorhanden sind, sind vom Betreiber bis zum 05. Januar 2023 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten. Sofern  
Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, sind diese zum Änderungszeitpunkt 
hochwassersicher nachzurüsten. 
 


